
SchadensFolge

Anwalt aktuell 17F e b r u a r  2 0 0 4

Wohl bekannt ist der
vermeintlich aus den

U.S.A. stammende Fall,
bei dem der Hersteller

eines Mikrowellenherdes
zu Schadenersatz

verurteilt wurde, weil er
vor dem Trocknen von
Haustieren in den von

ihm erzeugten Produkten
nicht gewarnt hatte. 
Das Anbringen von

Gefahrenhinweisen hat
nunmehr auch in

Österreich in Schaden-
ersatzprozessen nach

dem Produkthaftungs-
gesetz (PHG) eine immer

größere praktische
Bedeutung, wie der

Wiener Anwalt 
Dr. Andreas Eustacchio,

Rechtsanwälte
Eustacchio & Schaar, für

ANWALT AKTUELL-
LeserInnen an einigen

anschaulichen
Praxisbeispielen zeigt.

In einer seiner jüngsten Ent-
scheidung war der Oberste
Gerichtshof (OGH) der An-
sicht, dass die einer einfa-
chen Stehleiter aus Alumi-
nium beigefügte Gebrauchs-
anleitung unzureichend war.
Die Leiter war zur Siche-
rung an den Seiten mit Hal-
tegurten aus Perlon verse-
hen. Der Kläger achtete vor
dem Gebrauch der Leiter
nicht auf die vollständige
Spannung der Gurte, ob-
wohl dies in der Bedie-
nungsanleitung in Form von
Abbildungen deutlich dar-
gestellt war. Während der
Kläger auf der Leiter arbei-
tete, rutschte diese ausein-
ander. Die Leiter brach zu-
sammen, weil die Gurte aus
der Verankerung gerissen

wurden. Der Kläger verletz-
te sich schwer.
Die Sicherheitserwartung
an ein Produkt darf nicht
überspannt werden. Auch
Produktbenützer tragen ei-
ne gewisse Eigenverantwor-
tung für ihr Tun. Die Grenz-
ziehung ist nicht immer
eindeutig.
Nach Ansicht des OGH war
die Gebrauchsanleitung
nicht imstande, das speziel-
le Risiko in seiner ganzen
Tragweite möglichst umfas-
send zu schildern. Der
durchschnittliche Produkt-
benützer habe beim Be-
trachten der Abbildung der
gespannten Gurte eher den
Eindruck, bloß vor einer In-
stabilität der Leiter gewarnt
zu werden statt vor dem Ab-
reißen der Nieten und dem
Zusammenbrechen der Lei-
ter, weshalb der Hersteller -
unter Berücksichtigung ei-
nes Mitverschuldens des
Geschädigten - schadener-
satzpflichtig war. Nur
schwer nachvollziehbar ist,
weshalb die Warnung vor
der Instabilität der Leiter
bei nicht gespannten Gurten
nicht auch die Warnung vor
einem Einsturz der Leiter
und damit implizit nicht
auch die Warnung vor Ver-
letzungsgefahren umfassen
soll.
Je größer die potentiellen
Schadensfolgen umso deut-
licher die Warnhinweise.
Aber auch ein Billigprodukt
muss ein Mindestmaß an
Qualität aufweisen, selbst
wenn es sich möglicherwei-
se auch nur um einen billi-
gen Heizlüfter wie im Ka-
prununglück handeln sollte.

Hersteller können sich der

Pflicht zu einer möglichst
ungefährlichen Herstellung
aber nicht dadurch entzie-
hen, dass sie Produktmän-
gel schlicht und einfach
durch das Anbringen einer
Fülle von Warnhinweisen
ersetzen. So geriet etwa ein
Hobbygärtner bei der Verar-
beitung nasser Gartenabfäl-
le mit einer Hand in die
Auswurföffnung seines
Häckslers, wodurch er vier
Finger verlor. Am Gerät
selbst wie auch in der Be-
triebsanleitung waren sogar
ausreichend Hinweise zum
sicheren Betrieb des Gerä-
tes angebracht. Ungeachtet
dessen musste der Herstel-
ler nach Ansicht des OGH
mit dem automatischen und
ohne nähere Überlegung 
erfolgten Hantieren des 
Verbrauchers an der Aus-
wurföffnung rechnen. Der
Häcksler war aus diesem
Grunde sohin bereits in sei-
ner Konstruktion fehlerhaft,
weil er ein Hineingreifen
hätte verhindern müssen.

Inwieweit Warnhinweise er-
forderlich sind, hängt somit
ganz wesentlich von der Art
des Produkts sowie vom po-
tentiellen Verbraucherkreis
ab.
Die Haftung von Händlern
nach dem PHG ist eine Auf-
fanghaftung.
Händler haften "subsidiär"
für die von Ihnen vertriebe-
nen Produkte, und zwar
dann, wenn es ihnen nicht
gelingt, dem Geschädigten
den tatsächlichen Herstel-
ler, den Importeur oder den
Vorlieferanten des Produkts
in angemessener Zeit zu
nennen. Begründet jedoch
der Händler beim Verbrau-

cher - etwa durch die Ab-
wandlung des Werbetextes -
den Eindruck, das Produkt
hätte eine höhere Sicherheit
als tatsächlich der Fall, ge-
hen Unklarheiten in der
Werbeaussage im Schadens-
falle zu seinen Lasten.
Die bisherige Judikatur bie-
tet nur unzureichend Orien-
tierungshilfe dafür, wie de-
tailliert Warnhinweise sein
müssen, um ein allfälliges
Schadensrisiko von Pro-
duktbenützern so gering
wie möglich zu halten. Ob
sich die öster reichische
Rechtsprechung nicht zu-
letzt aufgrund der kürzlich
ergangenen „Stehleiter-Ent-
scheidung” an die strenge
Judikatur der US-Gerichte
anlehnt, ist nicht absehbar.
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W e i t e r -
führende In-
formationen
finden Sie in
„ P ro d u k t -
haftung  Ei-
ne systema-

tische Darstellung für die
Praxis”, Verlag NWV.
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Produkthaftung für Gebrauchsanleitung?

Autor Dr. Andreas Eustacchio, LL.M:
"Die Tücken der Produkthaftung
liegen im Detail, weil es für
Unternehmer und Konsumenten
keine eindeutige Richtschnur dafür
gibt, was alles unter einem
Produktfehler zu verstehen ist."


